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Wandlung
von Leon Vandersee.

Und das bist du? - den ich so jung einst kannte,
Der mich mit seiner Schönheit einst gebannt
Du, den ich jauchzend Götterliebling nannte,
Um dessen Haupt ich bliih'nde Kränze wand

Der siegerfroh zu weißen Höhen strebte
Mit seines Geistes kühnem Adlerflug?
Den ich geliebt, für den ich einzig lebte - -

Du bist der Traum, den ich im Herzen trug?

Müd' wie ein Alter wankst du mir entgegen,
Kein Strahl von einst in dem erloschnen Blick,
Zum Fluch gewandelt all der reiche Segen
So ist das Leben und du warst mein Glück!

Zur Tragödie der Homoerotik
Ein Vortrag gehalten von Kurt Hildebrand

Meine Damen und Herren! Wenn ich heute aus
meiner Zurückgezogenheit hervortrete, um diesen Vortrag

vor Ihnen zu halten, so geschieht es aus der
Erkenntnis, daß man Verbesserung eines Zustandes
nicht durch ein noch so intensives Wünschen erreicht,
sondern nur durch ein tätiges Zugreifen, durch ein
Sich-Rühren und durch den Kampf. Ich möchte,
soweit es in diesem Rahmen und in der Kürze der Zeit
möglich ist, einige Punkte berühren, die Ihnen die
immer noch unmögliche Stellung der Homoeroten im
Staat und in der bürgerlichen Gesellschaft vor Augen
führen sollen.

Beginnen möchte ich damit, daß ich die, meiner
Meinung nach zu wenig beachtete Frage aufwerfe,
ob denn überhaupt in der bürgerlichen Gesellschaft
ein tieferes Interesse an dem Schicksal der Homoeroten

vorhanden ist. Ich muß es verneinen. —

Wir sehen bürgerliche Gesellschaft und Staat in
einem Bündnis, wie es immer bestanden hat, seitdem
sich Staaten bildeten, einem Bündnis des gegenseiti-
gen Schutzes, um existieren zu können. Dazu schienen
von jeher alle Mittel recht und geheiligt. Der Staat
hat vor allen Dingen ein Interesse an der Zahl, und
infolgedessen an einer dauernden, möglichst zahlreichen

Neuzeugung. Es ist ein Selbstschutz. Als logische
Folge muß er also den Homoeroten von vornherein
als höchst unwichtigen Außenseiter betrachten, da
er in den seltensten Fällen für eine Weiterschaffung
des Menschenmaterials in Betracht kommt. Aus dieser
feindlichen Einstellung ist das Weiterbestehen des

Strafparagraphen vor allen Dingen zu erklären. An
und für sich ist es ja eine barbarische Ungeheuerlichkeit,

Menschen verbieten zu wollen, die Angelegenheit

ihres Körpers als ihre eigene zu betrachten. Niemand
auf der Welt wird durch das geschlechtliche
Beisammensein zweier erwachsener Homoeroten geschädigt.
Jährlich aber werden Tausende junger Mädchen ins
Unglück gestürzt, es werden arme, elternlose Kinder
in die Welt gesetzt, die in einer Hölle aufwachsen
und besser nicht lebten; aber darum kümmert sich
niemand.

Da nun der Staat dem Homoeroten verbietet, was
jedes Tier als sein Recht genießt, das freie Ausleben
seines stärksten Triebes, so entstaatet er ihn eigentlich;

denn warum soll jemand für eine Institution,
Interesse und Liebe haben, die ihm Strafe androht,
wenn er seinen tiefsten Gefühlen und berechtigten
Bedürfnissen folgt, wenn sie ihn seelisch und körperlich

zu Grunde richten will? Es wäre also eine rein
logische Folge, wenn sich die Homoeroten als
vaterlandslos betrachten, da sie' sich nicht nur nicht in
ihrer menschlichen Freiheit geschützt sehen, sondern
sogar bedroht! — Wenn man wirklich ganz erfaßt,
was einem großen Bestandteil der menschlichen
Gesellschaft angetan wird an Unterdrückung und Unver-
verständnis, möchte man an aller Menschlichkeit, allem
Fortschritt verzweifeln. — Seien wir uns darüber klar:
Trotzdem viel erreicht wurde, unsere Stellung ist
immer noch beschämend und menschenunwürdig. Die
Tragik liegt eben darin, daß der sogenannte
„Normale" sich nur in den seltensten Fällen, meistens
nur in einem sachlichen oder unsachlichen Interesse
an der Abnormität, um die Homoerotik kümmern
wird, nicht, weil' die Frage um gesunde Existenz
Tausender zu brennend, zu aktuell geworden ist, um
daran noch vorübergehen zu können.
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